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Deutschland nur bedingt krisenfest +++ Auf der Suche nach einem Phantom!? +++ Der
Strafwandler – So funktioniert Strafverteidigung +++ „Anwalt der ersten Stunde“:
Kommt nun der „Anwalt der ersten Stunde“? Bundesdeutsche Gesetzesinitiativen im
Lichte europäischer Gesetzgebung +++ Die NO STALK App – Polizeiliche
Gefährderansprache und Beweissicherung für Gerichtsverfahren stoppen Stalking +++
WhatsApp für Polizisten/-innen? Es gibt sichere Alternativen +++ Die
Gewaltschutzambulanz der Charité stellt sich vor +++ Anwendung statistischer
Grundsätze im Strafverfahren – Was heißt eigentlich „Repräsentativität“ in einem Fall
von Massenbetrug?
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